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Kleine Anfrage des Abgeordneten Sebastian Wippel (AfD)
Drs.-Nr.: 6/14440
Thema: „Ostritzer Friedensfest"

Stellungnahme der Staatsregierung zu 6/13558

Sehr geehrter Herr Präsident,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die
Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1:
Wann wurden die Fördermittel beantragt und wann bewilligt (Datum)?
Wofür wurden die 15.000 € zur Förderung des „Ostritzer Friedensfes-
tes" konkret laut Fördermittelantrag ausgegeben bzw. für welche Maß-
nahmen wurden sie konkret bewilligt? (Ziffer 1 der Stellungnahme)

Die über das Bundesprogramm „Demokratie leben!", Programmbereich
„Partnerschaften für Demokratie" gewährte Zuwendung wurde am 16. Okto-
ber 2017 beantragt. Die Bewilligung des Landes-Kofinanzierungsanteils
erfolgte mit Zuwendungsbescheid vom 20. Dezember 2017.

Der Antrag auf Förderung des „Ostritzer Friedensfestes" wurde am 22. Fe-
bruar 2018 eingereicht und am 10. April 2018 zur Durchführung des Frie-
densfestes bewilligt. Die Fördermittel umfassen alle Ausgaben, insbesonde-
re Ausgaben für Sicherheitsmaßnahmen, Technik, Honorare, Aufwandsent-
schädigungen, Sachkosten, Versicherungen, Gebühren, Mieten und Öffent-
lichkeitsarbeit. Der Fördermittelnachweis liegt aktuell noch nicht vor. Aus
diesem Grund kann derzeit noch keine Aussage über die Höhe der tatsäch-
lich ausgegebenen Fördermittel getroffen werden.
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Besucherparkplätze:
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Frage 2:
Wofür ist konkret das Geld aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben" konk-
ret bewilligt worden und welche Institutionen wurden im Einzelnen gefördert bzw.
welche Institution hat den Fördermittelantrag gestellt? (Ziffer 1 der Stellungnah-
me) Wie hoch ist der prozentuale Landesanteil an der bewilligten Fördersumme?

Die Förderung wurde durch das Landratsamt Görlitz beantragt und zweckgebunden für
die „Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Görlitz" gewährt. Der Landesanteil an
der Fördersumme beträgt 28,6 %.

Frage 3:
Welche öffentlich zugänglichen Internetseiten, welche Printmedien wurden nach
Erkenntnissen des Landesamtes für Verfassungsschutz zur Mobilisierung der
Teilnehmer genutzt? (Ziffer 14 der Stellungnahme)

Die Mobilisierung der Teilnehmer erfolgte hauptsächlich über soziale Medien, wie
Facebook oder Twitter, sowie auf Internetseiten. Vereinzelt wurden auch Printmedien
genutzt.

Frage 4:
Wann ist mit der Kontrolle des Verwendungsnachweises der Fördermittel aus
Frage 1 und 2 zu rechnen?

Der Abgabetermin für den Verwendungsnachweis für die nach Frage 1 gestellte För-
dermaßnahme ist der 30. Juni 2019. Nach Einreichung wird der Verwendungsnachweis
durch die Sächsische Staatskanzlei geprüft.

Für Verwendungsnachweise zu den im Jahr 2018 geförderten Projekten ist der 31. De-
zember 2019 als Abgabetermin vorgesehen. Nach Einreichung dieser erfolgt deren
Prüfung durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben.

Frage 5:
Mit welchem Verfahren ermittelt die Polizei des Freistaates Sachsen Teilnehmer-
zahlen bei Veranstaltungen, zu welchen Zeitpunkten bei mehrtägigen Veranstal-
tungen?

Es wird auf die Antwort der Staatsregierung auf die Frage 3 der Kleinen Anfrage
Drs.-Nr. 6/3150 verwiesen.

Aufgrund der Granularität von möglichen Einsatzanlässen und der daraus abzuleiten-
den polizeilichen Maßnahmen erfolgt die Beurteilung der polizeilichen Lage bei jedem
Polizeieinsatz fortwährend. Eine verbindliche Angabe von Zeitpunkten, für die Ermitt-
lung von Teilnehmerzahlen bei mehrtägigen Veranstaltungen, ist daher nicht möglich.

Niftlrendliche /Grüßen

Prof. Dr. oland Wöller
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